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 Mitteilung vom Mai 2020 

Managementplan für das FFH-Gebiet  

8223-311 »Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute« 

- Öffentliche Auslegung des Planentwurfs - 
  

 
 

Seit Anfang 2018 wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen der Natura 2000-Manage-

mentplan (MaP) für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 8223-311 »Schussenbecken mit Tobelwäldern 

südlich Blitzenreute« bearbeitet. In dem Managementplan werden die im Gebiet vorhandenen Le-

bensraumtypen und nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten Arten dargestellt und bewertet. 

Auf dieser Grundlage sind im Plan Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie Maßnahmen formuliert. 

Ein Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der von der Planung berührten Institutionen und Ver-

bände hat im März 2020 den ersten Entwurf diskutiert. Ergebnisse aus dem Beirat sind in den Ma-

nagementplan eingearbeitet, der jetzt in einem zweiten Entwurf vorliegt. 
 

Dieser Entwurf liegt vom 15. Juni bis zum 10. Juli 2020 an nachfolgenden Stellen öffentlich aus 

und kann hier von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden. Aufgrund der 

aktuellen Lage muss im Vorfeld der Einsichtnahme ein Termin vereinbart werden. Interessierte wen-

den sich dazu telefonisch oder per E-Mail an die jeweils angegebene Stelle: 

Landratsamt Ravensburg 

Kreishaus II, Sekretariat, Raum Nr. 319 

Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg 

Kontakt zur Terminvereinbarung: 

Tel.: 0751 85-4210 

E-Mail: bu@rv.de 

Terminbestätigung bitte an der Pforte vorlegen! 

Landratsamt Bodenseekreis 

Umweltschutzamt, Zimmer 314 

Albrechtstraße 77, 88041 Friedrichshafen 

Kontakt zur Terminvereinbarung: 

Tel.: 07541 204-5466 

E-Mail: umweltschutzamt@bodenseekreis.de 

 

Zusätzlich ist die Auslegungsfassung des Managementplans ab dem 15. Juni 2020 für vier Wochen 

im Internet zur Einsicht eingestellt: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-aktuelle-auslegung  

oder 

www.lubw.de > Themen > Natur und Landschaft > Europäische Naturschutzrichtlinien > Manage-

ment und Sicherung > MaP Aktuelle Auslegung > Regierungsbezirk Tübingen 

 

Ab Beginn der Auslegung kann in einem Zeitraum von sechs Wochen, bis zum 24. Juli 2020 eine 

schriftliche Stellungnahme zum Planentwurf eingereicht werden, gerichtet an: 

Regierungspräsidium Tübingen, Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege, 

z. Hd. Katrin Voigt, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen 

Tel.: 07071 757-5304; E-Mail: katrin.voigt@rpt.bwl.de 

 

Weitere Informationen zu Natura 2000 finden Sie im Internet unter:  

www.lubw.de > Themen > Natur und Landschaft > Europäische Naturschutzrichtlinien 
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